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prioatert BerechnungSfietlen ermittelten ©erl)ältni8^ol)len
her Soften ber ßebenShaltung ^injumetfen unb bie
SBünfchbarEeit aussprechen, bie Betänberungen ber
SebenShaltungSEoften auf einheitlichen ©runblagen ju
erforfchen.

Stuf ben 25. unb 26. September 1923 ïjatte nun
baS eibgenöffifdje Arbeitsamt eine Konferenz jur 93e=

fprediung biefer ©runblagen einberufen, an ber fi<h
unter bem Borfi| beS §errn direEtor ißfift er eine
9îeiE>e Arbeitgeber» unb Arbeitnehmerüerbänbe, baS eib=

genöffifche fÇinanjbepartement, ber Berbanb fc^mcigeri=
fcfter Sonfuinbereine, bie ftatiftifctjen Aemter ber ©labte
$üri<h unb Bern, foroie einige Vertreter ber äöiffen»
fc^aft beteiligten.

3n feiner @röffnungSanfpra<he roieS ber direEtor
beS eibgenoffifchen Arbeitsamtes auf ben in ber ©chroeij
raie im AuSlanb entbrannten Kampf um ben Snbej
t)in, ber fich mehr um bie ©rgebniffe als um bie Me»
thoben ber Snbefberechnung breht. @8 mürbe ebenfalls
derfucht, ben Snbej beS eibgenöffifdjen Arbeitsamtes
in MißErebit ju bringen, nid^t ber feiner Berechnung

p ©runbe liegenben Methobe roegen, fonbern roeit er
eine rüdfläufige Bewegung ber ßebenShaltungSEoften er»
gab. Auch bie berfdhiebenen anbern öffentlie^en unb
pritiaten BerechnunpSfteHen ftritten fich um Methobe bun
Aufbau ber 3nbe£jiffer.

Alle Konferenzteilnehmer roaren über ben Broeä
einer ßanbeSinbejjiffer einig, ber nach ben Ausführungen
beS Borfi^enben barin befteht, bie Bewegung ber
Neuerung ju ermitteln, alfo feftjufieUen, mie fich bie
Neuerung feit einem beftimmten BettpunEt üeränbert
hat. dabei Eann es fich meber um bie Aufteilung
eines MinimalOerbrauchSquantumS, noch um bie ©in»
mifchung in bie Sohngeftaltung hanbeln. der ßebenS»

Eofteninbej Eann bei ber Sohnfeftfe§ung nur als £ilfS=
mittel in Brage Eomrnen. Son Arbeitgeber» foroohl, als
bon Arbeitnehmerfeite rourbe bie Auffaffung abgelehnt,
roonach jebe Snbefüeränberung auch eine Sohnänberung
bebinge. damit ifi auch baS ©hftem ber gleitenben
SohnfEala abgelehnt. der Snbej roirb in erfter Sinie
burch anbere Momente als burc| bie SebenSEoften be=

ftimmt, fo Por ädern burch &ic ©rgiebigEeit ber $ro=
buEtion. 3n Reiten ber ^ochEonjunEtur Eönnen umge=
Eehrt höhere Sohnfteigeruugen ertragen roerbe, als folche
ber Neuerung entfprechen mürben.

die Konferenz befaßte fich im roeiteren mit ber
fachlichen AuSbehnung beS SnbeçeS, ber BerbrauchS»
grunblage, ber ißreiSgrunblage unb bem Ausgangs»
punEt ber greife, foroie mit ber geftfefcung ber 3nbe£=
Ziffer nach ber fojialen Stellung ober nach SinEommenS»
Elaffeti, ber Beröffentlichung beS ßanöeSinbej; unb Schaf»
fung einer SnbejEommiffion.

Aach Anhörung ber delegierten unb ber Sntereffen»
berbänbe rourbe eine gachEommiffion beftehenb aus
ben Bertretern ber SBiffenfchaft, ber ftatiftißhen Aemter
unb beS BerbanbeS fchroeijerifcher Konfumbereine ge=
bilbet, roelcher bie aufgeworfenen fragen jur Begut»
achtung überroiefen rourben. die AuSfprache an ber
Konferenz jeigte, baß bie Abfichten ber Sntereffenten
'« ben $auptpunEten nicht fo roeit auSeinanber gehen,
baff eine Berftanbigung auSgefchloffen erfcheint. 8m
allgemeinen Sntereffe ift beSpalb ju hoffen, baß ber
®ompf um bie ©runblagen unb bie Methobe bei ber
®"echnung beS fianbeSinbeç beigelegt werben Eann,
'opmit bann auch bie langwierigen unb nach allen
Ächtungen unerquicElichen diSEuffionen in biefer Ma»
ietie ein Qsnbe finben bürften.

Bei mst. DoppelJtndusgen bittes wir su reklamiere!
'* ussötige Hotfes su permeides. Die espedifios.

Uerbandewesen.
Schmeijertfche Bereinigung für rationelle Arbeits»

organisation (Afort). 8« fem« Siting oom 9. Dtto=
ber im Office de l'Industrie In ©enf nahm baS Komitee
ben Bericht beS ^ßräfibiumS pr Kenntnis betreffenb bie

dätigfeit, welche „Afort" feit feiner ©rünbung im 8uli
1922 entfaltet hat.

BefonberS bemerEenSroert roar jener deil be§ Be=
richteS, ber bie darfteüung ber fetjr intereffanten unb
überjeugenben Aefultate pm ©egenftanb hatte, welche
bei ben letphto In ©enf oeranftalteten Prüfungen
für SerufSeignung, an benen jtrEa 60 ßehrlinge,
größtenteils auS ber medhanifchen unb Uhreninbuftrte,
teilgenommen haben, erreicht rourben. diefe Prüfungen
haben bie roac|fenbe 9IoiroenbigEeit erroiefen, ßehrlinge
auS ben Eaufmännifchen unb inbuftrietlen Zweigen einer
Prüfung für 93erufSeignung ju untergehen, beoor fie bie

9Bahl ihres 93erufeS treffen.
daS Komitee beS „Afort" roirb nächften SBinter

öffentliche Vorträge oeranftalten, in benen baS

problem ber Berufsberatung unb bie fftefultate ber im
©ebiete ber dechnopfqchologte unternommenen ©tubten,
ebenfo wie beren 9Bi<htig!eit nicht nur für bie ßehrlinge,
fonbern auch för bte Arbeitgeber unb im allgemeinen
für bie Unternehmungen erörtert werben.

Au$$telliM0$wmn.
Kanton.=jßrchetif(he Aufteilung fiit Sanbmirtfchaft,

©artenbau mit BejirfSgemerbeauSftellung 1924tn3Btn»
tcrtJjur. dtefer dage oerfenbet bie ©ruppe „Maschinen unb
©eräte" bie ©inlabungen jur Beteiligung an intereffierte
firmen, die MafchinenauSftellung roirb fic£) in eine

„Abteilung für Neuheiten" unb eine „Allgemeine Abtei»

lung" gliebetn. 9tur bie Dbjefte ber „Abteilung für
Neuheiten " werben geprüft unb jroar pm erften Mal
in ber Siegel non ber Stiftung „drteur" beS ©dhroeije»
rifchen BauernoetbanbeS. daS gachpreiSgericht behält
fich aber oor, auch oon ftcE) auS noch AuSftetlungSgegen»
ftänbe p prüfen, der Anmelbetermin für Neuheiten
geht bis 30. Àooember 1923. Qu ber „Allgemeinen
Abteilung" werben alle Mafchinen auSgeftellt, bte nidht
geprüft unb prämiert werben foUen. die Anmelbepflicht
hiefür erftrecit fich bis pm 1. gebruar 1924.

OmcPkdeMt.

f Schloffermeifter fÇriebr. Sdtöaenberger tu SÖatt»
mil (St. ©allen) ftarb am 16. DEtober im Alter oon
87 8ah*em

f drechSlermetfter Heinrich ôiiber » Btrcher tn
Aaran ftarb am 19. DEtober im Alter oon 83 8ah«m

f Banmetfter ©ottlieb SRuofpïBettftein in giiricf) 7
ftarb am 19. DEtober im Alter oon 73 8ah«m

t Banmeifter Biftor Solettt tn $eriSan ftarb am
20. DEtober im Atter oon 74 fahren.

daS Schloß Anbeifingen (Bürich) ift ber ©emeinbe

Anbeifingen für bte Summe oon 100,000 fjra. angeboten
roorben. die ©emeinbeoerfammlung lehnte jeboch bei

Stimmengleichheit burch ©tidjentfchetb beS ißräfibenten
ben AnEauf ab, ba bie AenooationSarbeiten p große
Mittel erforbert hätten, die ßiegenfchaft ift auf 172,000
Brauten geflößt.

Anf bem Areal beS alten Bablfchen Bahnhofes
in Bafel werben bie Branbrefte ber ©ebäulichEeiten
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privaten Berechnungsstellen ermittelten Verhältniszahlen
der Kosten der Lebenshaltung hinzuweisen und die
Wünschbarkeit auszusprechen, die Veränderungen der
Lebenshaltungskosten auf einheitlichen Grundlagen zu
erforschen.

Auf den 25. und 26. September 1923 hatte nun
das eidgenössische Arbeitsamt eine Konferenz zur Be-
sprechung dieser Grundlagen einberufen, an der sich

unter dem Vorsitz des Herrn Direktor Pfist er eine
Reihe Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, das eid-
genössische Finanzdepartemeut, der Verband schweizeri-
scher Konsumvereine, die statistischen Aemter der Städte
Zürich und Bern, sowie einige Vertreter der Wissen-
schaft beteiligten.

In seiner Eröffnungsansprache wies der Direktor
des eidgenössischen Arbeitsamtes auf den in der Schweiz
ivie im Ausland entbrannten Kampf um den Index
hin, der sich mehr um die Ergebnisse als um die Me-
thoden der Jndexberechnung dreht. Es wurde ebenfalls
versucht, den Index des eidgenössischen Arbeitsamtes
in Mißkredit zu bringen, nicht der seiner Berechnung
zu Grunde liegenden Methode wegen, sondern weil er
eine rückläufige Bewegung der Lebenshaltungskosten er-
gab. Auch die verschiedenen andern öffentlichen und
privaten Berechnungsstellen stritten sich um Methode dun
Aufbau der Indexziffer.

Alle Konferenzteilnehmer waren über den Zweck
einer Landesindexziffer einig, der nach den Ausführungen
des Vorsitzenden darin besteht, die Bewegung der
Teuerung zu ermitteln, also festzustellen, wie sich die
Teuerung seit einem bestimmten Zeitpunkt verändert
hat. Dabei kann es sich weder um die Aufstellung
eines Minimalverbrauchsquantums, noch um die Ein-
Mischung in die Lohngestaltung handeln. Der Lebens-
kostenindex kann bei der Lohnsestsetzung nur als Hilfs-
Mittel in Frage kommen. Von Arbeitgeber- sowohl, als
von Arbeitnehmerseite wurde die Auffassung abgelehnt,
wonach jede Jndexveränderung auch eine Lohnänderung
bedinge. Damit ist auch das System der gleitenden
Lohnskala abgelehnt. Der Index wird in erster Linie
durch andere Momente als durch die Lebenskosten be-
stimmt, so vor allem durch die Ergiebigkeit der Pro-
duktion. In Zeiten der Hochkonjunktur können umge-
kehrt höhere Lohnsteigeruugen ertragen werde, als solche
der Teuerung entsprechen würden.

Die Konferenz befaßte sich im weiteren mit der
sachlichen Ausdehnung des Indexes, der Verbrauchs-
grundlage, der Preisgrundlage und dem Ausgangs-
Punkt der Preise, sowie mit der Festsetzung der Index-
Mer nach der sozialen Stellung oder nach Einkommens-
klaffen, der Veröffentlichung des Landesindex und Schaf-
fung einer Jndexkommission.

Nach Anhörung der Delegierten und der Interessen-
verbände wurde eine Fachkommission bestehend aus
den Vertretern der Wissenschaft, der statistischen Aemter
und des Verbandes schweizerischer Konsumvereine ge-
bildet, welcher die aufgeworfenen Fragen zur Begut-
achtung überwiesen wurden. Die Aussprache an der
Konferenz zeigte, daß die Absichten der Interessenten
'n den Hauptpunkten nicht so weit auseinander gehen,
daß eine Verständigung ausgeschlossen erscheint. Im
allgemeinen Interesse ist deshalb zu hoffen, daß der
Kampf um die Grundlagen und die Methode bei der
Errechnung des Landesindex beigelegt werden kann,
womit dann auch die langwierigen und nach allen
Richtungen unerquicklichen Diskussionen in dieser Ma-
irrie ein Ende finden dürften.

Sei event, vsppeltenàgtn bitte» wir »u teitlawietes
u»»Stige Hotte» «u oemeià vie Lxpetütls».

velbamlwtteii.
Schweizerische Vereinigung für rationelle Arbeits-

organisation (Asort). In seiner Sitzung vom 9. Okto-
ber im Oktieo äe I'Inctustri« in Genf nahm das Komitee
den Bericht des Präsidiums zur Kenntnis betreffend die

Tätigkeit, welche „Asort" seit seiner Gründung im Juli
1922 entfaltet hat.

Besonders bemerkenswert war jener Teil des Be-
richtes, der die Darstellung der sehr interessanten und
überzeugenden Resultate zum Gegenstand hatte, welche
bei den letzthin in Genf veranstalteten Prüfungen
für Berufseignung, an denen zirka 60 Lehrlinge,
größtenteils aus der mechanischen und Uhrentndustrte,
teilgenommen haben, erreicht wurden. Diese Prüfungen
haben die wachsende Notwendigkeit erwiesen, Lehrlinge
aus den kaufmännischen und industriellen Zweigen einer
Prüfung für Berufseignung zu unterziehen, bevor sie die

Wahl ihres Berufes treffen.
Das Komitee des „Asort" wird nächsten Winter

öffentliche Vorträge veranstalten, in denen das

Problem der Berufsberatung und die Resultate der im
Gebiete der Technopsychologie unternommenen Studien,
ebenso wie deren Wichtigkeit nicht nur für die Lehrlinge,
sondern auch für die Arbeitgeber und im allgemeinen
für die Unternehmungen erörtert werden.

lluîîlellimgîmtt».
Kanton.-zürcherische Ausstellung für Landwirtschaft,

Gartenbau mit Bezirlsgewerbeansstellung 1924 inWin-
terthur. Dieser Tage versendet die Gruppe „Maschinen und
Geräte" die Einladungen zur Beteiligung an interessierte
Firmen. Die Maschinenausstellung wird sich in eine

„Abteilung für Neuheiten" und eine „Allgemeine Abtei-
lung" gliedern. Nur die Objekte der „Abteilung für
Neuheiten" werden geprüft und zwar zum ersten Mal
in der Regel von der Stiftung „Trieur" des Schweize-
rischen Bauernverbandes. Das Fachpreisgericht behält
sich aber vor, auch von sich aus noch Ausstellungsgegen-
stände zu prüfen. Der Anmeldetermin für Neuheiten
geht bis 30. November 1923. In der „Allgemeinen
Abteilung" werden alle Maschinen ausgestellt, die nicht
geprüft und prämiert werden sollen. Die Anmeldepflicht
hiefür erstreckt sich bis zum 1. Februar 1924.

llmcNà««.
ff Schlosfermeister Friedr. Schönenberger in Watt-

wil (St. Gallen) starb am 16. Oktober im Alter von
87 Jahren.

ff Drechslermeister Heinrich Huber-Bircher in
Aara« starb am 19. Oktober im Alter von 83 Jahren.

ff Banmeister Gottlieb Ruoff-Wettstein in Zürich 7
starb am 19. Oktober im Alter von 73 Jahren.

ff Banmeister Viktor Zoletti in HeriSan starb am
20. Oktober im Alter von 74 Jahren.

Das Schloß Andelfinge« (Zürich) ist der Gemeinde

Andelfingen für die Summe von 100,000 Fr. angeboten
worden. Die Gemeindeversammlung lehnte jedoch bei

Stimmengleichheit durch Stichentscheid des Präsidenten
den Ankauf ab, da die Renovationsarbeiten zu große
Mittel erfordert hätten. Die Liegenschaft ist auf 172,000
Franken geschätzt.

Auf dem Areal des alten Badische« Bahnhofes
in Basel werden die Brandrefte derGebäulichkeiten
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